
   
 
 

Bildungszeit 
 
Gemäß Bildungszeitgesetz haben Beschäftigte in Baden-Württemberg einen Anspruch darauf, sich 
zur Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber an bis zu fünf Tagen pro Jahr freistellen zu lassen. Die 
Freistellung erfolgt unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes. 
 
Die Heimat- und Wanderakademie ist als Trägerin von Qualifizierungsmaßnahmen im 
ehrenamtlichen Bereich nach § 5 Absatz 3 i. V. m. § 6 Absatz 5 der Verordnung zur Regelung der 
Bildungszeit für die Qualifizierung zur Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeit (VO BzG BW) 
anerkannt. 
 
Wofür kann Bildungszeit genommen werden? 
Die bezahlte Bildungsfreistellung kann z. B. für die Qualifizierung zur Wahrnehmung bestimmter 
ehrenamtlicher Tätigkeiten genutzt werden. 
 
Wer kann Bildungszeit nehmen?  
Der Anspruch auf Bildungszeit besteht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
Beschäftigungsschwerpunkt in Baden-Württemberg, für Auszubildende sowie für Studierende der 
Dualen Hochschule Baden-Württemberg, deren Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsverhältnis seit 
mindestens zwölf Monaten besteht. Für Beamtinnen und Beamte im Sinne von § 1 des 
Landesbeamtengesetzes sowie Richterinnen und Richter des Landes gilt das BzG BW entsprechend. 
 
Wie viele Tage Bildungszeit haben Beschäftigte? 
Für Beschäftigte beträgt der Freistellungsanspruch fünf Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres. 
Wird regelmäßig an weniger als fünf Tagen gearbeitet, verringert sich der Anspruch entsprechend. 

Für Auszubildenden und für Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg beträgt der 
Anspruch fünf Arbeitstage für die gesamte Ausbildungs- bzw. Studienzeit und ist beschränkt auf den 
Bereich der politischen Weiterbildung und der Qualifizierung für ehrenamtliche Tätigkeiten. 
 
Wie kann Bildungszeit beantragt werden? 
Anträge auf Bildungszeit müssen spätestens neun Wochen vor Beginn der Maßnahme bzw. der 
geplanten Bildungszeit, beim Arbeitgeber schriftlich oder digital mit Informationen zur 
Bildungsmaßnahme (Termin, Inhalt) und zum Anbieter (insbesondere ob eine Anerkennung nach 
dem BzG BW vorliegt) eingereicht werden. Hier geht es zum Antragsformular. 
 
Der Arbeitgeber entscheidet dann unverzüglich, spätestens bis vier Wochen vor Beginn der 
Maßnahme bzw. der geplanten Bildungszeit. Während eine Bildungszeitmaßnahme in Anspruch 
genommen wird, zahlt der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt fort. Die Kosten der Bildungsmaßnahme 
(Kursgebühr) und ggf. die Anreise und Unterkunft tragen die Beschäftigten selbst. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Regierungspräsidien Baden-Württemberg. 
Klicken Sie einfach hier. 
 
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Schule_und_Bildung/Bildungszeit/Fuer_Beschaeftigte_und_Arbeitgeber/01_bildungszeitantrag.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bildung/seiten/bildungszeit/

